
ZBB 2004, 518
BGB § 812
Umwandlung eines Girokontos nach Kündigung in ein Abwicklungskonto
AG Leutkirch i.A., Urt. v. 16.01.2004 – 2 C 337/03 (rechtskräftig), WM 2004, 2017

Leitsatz:
Nach der Kündigung eines Girokontos wegen erheblicher Überschuldung darf die Bank sich
an den weiteren Eingängen auf dieses Abwicklungskonto zur Verminderung der Forderung
gegenüber dem Kontoinhaber schadlos halten.
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